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2 . Kapitel .

Beauffichtigung der Bauausführung .
Nachdem alle die Bauausführung betreffenden Verhandlungen gefchloffen , .7o,

die Baufonds zur Verfügung gehellt , die Art der Ausführung , die Zeit des Be- Technifche

ginnes und der Vollendung feftgeftellt find , ift die eigentliche technifche Vor -
bereitung auf der Bauftelle in das Auge zu faffen . Baurteiie.

Liegt der Bau frei auf einem größeren Bauplatze , fo find zunachh in einen
Lageplan die Umfriedigungen , Zufuhrwege , die Lage der Bauhütte , der Bauftoff-
fcbuppen und der Aborte , fowie der Kalkgruben , der Brunnen und Mörtelwerke ,
der Aufzüge und der Plätze für Lagerung der Bauftoffe einzutragen . Die Feft-
ftellung diefer Anlagen ift unter Zuziehung des den Bau ausführenden Unter¬
nehmers oder Maurermeifters vorzunehmen , weil diefer an der richtigen Ver¬
teilung und Anordnung der Baulichkeiten ufw . in höchftem Maße beteiligt ift.

Der Bauplatz ift dann einzuzäunen und der Zaun , wenn das Gebäude hart m -

an der Straße errichtet werden foll , mit einem Schutzdach zu verfehen . (Siehe de,- dnfeine,,
hierüber Abfchn . 6, Kap . l .) Auf dem Bauplatze ift die Stelle für die Bauhütte Baulichkeiten

aufzufuchen , wenn fie nicht mietweife in einem benachbarten Gebäude unter - Befchreaung.
gebracht werden kann , und zwar ift fie fo zu wählen , daß fie in der Nähe des

Einganges liegt und diefer von den Fenftern aus beobachtet werden kann .
Muß auf dem Bauplatze eine Speifewirtfchaft für die Arbeiter angelegt

werden , — was möglichft zu vermeiden ift , weil es ftets zu Unzuträglichkeiten
führt, — fo tut man gut , auch diefer eine Stelle fo anzuweifen , daß man ihren

Eingang vom Baubureau aus überfehen kann .
Für die Aufbewahrung von Zement , Traß ufw. find Bretterfchuppen herzu¬

richten , in welchen auch das Wägen diefer Bauftoffe ftattfinden kann . Bauftoffe,
welche des befonderen Schutzes gegen Entwendung oder Vergeudung , wie z. B.
Zement , bedürfen , find unter Verfchluß zu halten und von den Beamten , denen
die örtliche Bauleitung übertragen ift , nur nach Bedarf und gegen Empfangs -

befcheinigung auszuhändigen .
Wird der Mörtel auf der Bauftelle felbft bereitet , fo ift ein Kalkfchuppen

neben der Löfchbank zu errichten , welcher an wenigftens drei Seiten gefchloffen
fein muß , an der vierten aber durch ein überftehendes Dach oder durch aufftell-

bare Klappen , wie man fie bei Marktbuden findet , gegen Eindringen von Regen

gefchützt ift. Nur bei einem fehr unbedeutenden Bau werden zwei Kalkgruben
für den Betrieb genügen , von denen nur diejenige in Benutzung genommen
werden darf , deren Inhalt bereits nach Befchaffenheit und Maß geprüft ift. Die

Gruben werden entweder rechteckig , und zwar etwa 3,oo m lang, 2,oo m breit , oder

rund mit 2,50 bis 3,oo ra Durchmeffer und 1,50 m Tiefe, fowie mit gemauerten Wänden

hergeftellt . Die Sohle ift mit Ziegeln in Sand zu pflaftern . Das Abziehen des

Waffers hört nach längerer Zeit faft ganz auf ; dann muß das Pflafter aufgenommen
und der gänzlich erhärtete Untergrund mit Hilfe von Stemmeifen herausgebrochen ,
dafür lockerer Boden eingebracht und die Pflafterung aufs neue hergeftellt werden .

Gruben und Kalkfchuppen werden am beften von der Bauverwaltung ausgeführt
und dem Unternehmer zur Benutzung überwiefen .

Kann das für die Mörtelbereitung und den Baubetrieb nötige Waffer nicht

durch eine öffentliche Wafferleitung befchafft werden , fo find in unmittelbarer

Nähe der Mörtelwerke fog . Abeffinier -Brunnen anzulegen , wenn durch die fteinige

Bodenbefchaffenheit nicht die Herftellung einer anderen Brunnenart geboten ift .
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172.
Lagerplätze

für Bauftoffe,
Zufuhrwege

ufw.

173*
Unterbringen
der Arbeiter

ufw.

174.
Abftecken

des Gebäudes.

Ziegelfteine find, wie bereits in den technifchen Vorfchriften (fiehe Art . 102, c,
[S . 138]) erwähnt , in Haufen von 200 Stück , die übrigen Bauftoffe fämtlich
l,oo m hoch aufzufetzen . Die Lieferungen der einzelnen Unternehmer find durch
Gänge voneinander zu trennen und durch Tafeln mit Namen zu bezeichnen . Ab¬
genommene Mauerfteine find durch Befpritzen mit Kalkwaffer kenntlich zu machen,ein Verfahren , welches auch gegen Entwendungen einigermaßen Schutz gewährt ,weil fie fofort in die Augen fallen würden . Es ift zu unterfuchen , wieviel Kubik¬
meter Bruchfteine , wieviel taufend Ziegel täglich vermauert werden tollen , umhiernach die Verteilung des Lagerplatzes für die verfchiedenen Bauftoffe vor¬nehmen zu können . Der Sand muß jedenfalls in unmittelbarer Nähe des Mörtel¬
werkes gelagert werden .

Nach dielen Anordnungen ift die Richtung der Zufuhrwege zu beftimmen ,welche in folcher Breite anzulegen und zu pflaftern find , daß fich zwei Wagenausweichen können ; oder man muß , was aber weniger empfehlenswert ift , an einer
Stelle des Bauplatzes eine Einfahrt , an einer anderen die Ausfahrt anordnen , fo
daß die Wagen nur in einer Richtung fahren können . Denn , da häufig am
Rande des Weges Bauftoffe abgeladen werden und dort alfo Wagen halten
müffen , ift , fobald der Weg nur die Breite für einen Wagen hat , durch diefen
die ganze Zufuhr gefperrt . Umwendeplätze find an geeigneten Stellen vorzufehen .Werden Werkfteine zum Bau verwendet , fo ift , wie auch zum Abladen
eiferner Träger , für Aufhellung eines Kranes in unmittelbarer Nähe des Zufuhr¬
weges Vorforge zu treffen , um die fchweren Werkftücke vom Wagen behutfam
abheben und feitwärts lagern zu können .

Schließlich ift auch bei großen Bauten die Anlage von Gleifen , die von den
Lagerplätzen und Mörtelwerken nach den Aufzügen hinführen , in das Auge zu fatfen .Für das Unterbringen der Arbeiter in mit Fenftern verfehenen , heizbaren
Fachwerk - oder Bretterfchuppen , die durchaus nicht mit der Gaftwirtfchaft in
Verbindung ftehen oder auch nur in ihrer Nähe liegen dürfen , fowie für Abort¬
anlagen ufw . hat der Unternehmer der Mauer - und Erdarbeiten zu forgen . Mit
großer Strenge ift darauf zu achten , daß nicht in verfteckt liegenden Teilen des
Baues fich Bedürfnisanftalten bilden , befonders nach Befchüttung der Decken-
ftakungen , weil dort dann leicht Herde für Schwammbildung und Verfeuchungenaller Art entftehen .

Auf diefe Weife ift der vom Gebäude freibleibende Bauplatz genau einzuteilen.Nunmehr beginnt das Abftecken der Achfen und Fluchtlinien des Gebäudes ,wobei gewöhnlich der Erdgefchoßgrundriß zugrunde gelegt und die Ecken des
Bauwerkes mit kleinen , in den Erdboden eingefchlagenen Pfählen bezeichnetwerden . Bei diefer Arbeit ift die größte Sorgfalt zu beobachten , weil jeder kleineFehler fich fpäter in empfindlichfter Weife rächt . Bei fehr großen Gebäude¬
anlagen und befonders bei ftark welligem Gelände tut man gut , die Abfteckungdurch einen Feldmeffer , welchem beffere und feinere Inftrumente zu Geboteftehen , einer Prüfung unterziehen zu laffen. Sollte diefer aber eine Ungenauigkeitzu finden meinen , fo muß man fich erft mit eigenen Augen von der Richtigkeitfeiner Meffung überzeugen und nicht blind feine Anordnungen als richtig auf -
faffen, weil dem Feldmeffer bei feiner Tätigkeit kleine Fehler wohl geftattet , dem
ausführenden Architekten aber nicht erlaubt find .Die Flucht des Gebäudes , d . h . die Richtung feiner Hauptfront , wird inden meiften Fällen durch diejenige der Nachbargebäude , der Straße ufw . gegebenoder doch leicht zu beftimmen fein . Diefe Richtung ift durch eine ftraff ge-
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Flg' 21 • pannte Schnur , deren Enden
man um ein Paar in den Boden
gefchlagene Pfähle fchlingt , zu
bezeichnen . Windftilles Wetter
ift zu folchem Abftecken , bei
welchem belfere Inftrumente
gewöhnlich nicht zu Gebote
ftehen , unbedingt erforderlich ,
weil fonft die weit gefpannten
Schnüre durch dieLuftftrömung
fortwährend hin - und herbewegt
werden und es deshalb un¬
möglich ift, gerade Linien und
rechte Winkel zu beftimmen .

Nach dem Feftftellen der
Gebäudeflucht muß das Ab¬
ftecken feiner Mittellinien vor¬
genommen werden . Ob man
beim Abftecken der Vorder¬

front des Haufes die Flucht der Erdgefchoßmauer , alfo des Mauerwerkes über
dem Gebäudefockei , oder den äußerften Vorfprung der Fundamente annimmt , ift
gleichgültig , ebenfo ob man die Vorbaue noch vor die Flucht vortreten läßt oder
fie in die Flucht felbft hineinlegt , fo daß die übrigen Teile des Gebäudes zurücktreten .

Stehen zum Abftecken weiter keine Gerätfchaften als ein aus gehobelten
Latten hergeftelltes , genau rechtwinkeliges Dreieck , ein paar Maßftäbe von
3 bis 5 m Länge , einige Fluchtftäbe zum Durchfluchten und die nötigen Schnüre
zu Gebote , fo wird beim Abftecken folgendermaßen verfahren .

Es fei hier eingefchaltet , daß man gut tut , beim Beginn eines Baues einen fehr genau ge¬
arbeiteten Maßftab anzufchaffen , an welchem die Maßftäbe der Handwerker, deren Richtigkeit oft
viel zu wünfchen läßt , geprüft werden können.

Den rechten Winkel der Mittellinie ab auf cd (Fig . 21 ) kann man fo finden ,
daß man das ebengenannte Dreieck an die Fluchtfchnur cd im Mittelpunkt a des
Gebäudes anlegt , wobei der eine Schenkel parallel zur Gebäudefront liegt , der
zweite die Richtung der Mittellinie angibt , die wieder durch eine zwifchen zwei
kleine Pfähle gefpannte Schnur kenntlich gemacht wird . Die rechtwinkelige

Fig . 22. Richtung diefer Schnur wird nunmehr mit Zuhilfe¬

nahme des pythagoreifchen Lehrfatzes geprüft . Steckt

man z. B . auf der Schnur a b von a aus eine Länge
von 4,oo m

, auf der Schnur cd eine folche von 3,oo m

ab , bezeichnet man die Endpunkte durch in die

Schnur gefteckte Stecknadeln , fo muß die Diagonal¬
entfernung diefer Nadeln , wenn die Abdeckung

richtig und die ^Vinkel bad und bac rechte find,
5 oo m betragen . Nachdem man nun von a bis o

die Länge genau abgemeffen hat , verfährt man

ebenfo beim Abftecken der Mittellinie gh , wonach

man von 0 aus die Längen op und ocj, fowie otn

und on abmißt , die Enden durch in die Erde

gefchlagene Pfählchen beftimmt und nun in den

Handbuch der Architektur . I . 5. (2. Aufl.)
15
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175-
Winkelfpiegel

und

Fig . 24 .

ob

Punkten m, n , p und q die Seiten rs , tu , rt und su ebenfo recht - Fig. 23 .
winkelig zu ab und gh legt . Die Richtigkeit des Abfteckens läßt
fich leicht dadurch prüfen , daß die Linien rt und su , fowie rs
und tu genau gleich lang fein mühen .

Hat ein Gebäude fchiefe Winkel , fo verfährt man am beften
fo , daß man zuerft den rechten Winkel der Seitenfront e f (Fig . 22)
ausfteckt , auf der Flucht der Hinterfront dann die auf dem Plane
gemeffene Strecke fg von / aus abträgt und g mit e verbindet .

Ilt das Gelände wellig , fo muß man , um zu einem genauen Er¬
gebnis zu kommen , auf kleinen , lofe aufgefetzten Ziegelpfeilern Dach¬
lattenwagrecht auslegen und auf dielen entlang dieMeffungen ausführen .

Sollten die kleinen , in den Erdboden gefchlagenen Pfählchen (etwa 30cm lang)
fchwer wieder aufzufinden fein , fo betupft man ihre Köpfe mit zinnoberroter Öl¬
farbe und kennzeichnet die End - und Mittelpunkte der Gebäudefeiten genaudurch in die Pfahlköpfe gefchlagene Drahtnägel oder eingefchnittene Kreuze .

Zum Abftecken von rechten Winkeln dienen auch verfchiedene einfache Geräte.
1) Der Winkelfpiegel (Fig . 23) . Die im Innern des Inftruments be - Fig . 25winkeiprisma . fin dlichen beiden kleinen Spiegel find unter 45 Grad zu einander gerichtet .

Beim Abftecken des rechten Winkels wird der Winkelfpiegel fo über
Punkt c gehalten , nötigenfalls unter Benutzung eines Lotes , welches am

Griff befeftigt ift , daß die Öffnung , wie aus
Fig . 24 hervorgeht , nach dem in a befeftigten
Fluchtftabe (Fig . 25) gerichtet ift. Sieht man
nun an der lotrechten Kante der meffingenen
Einfaffung vorbei in den gegenüberliegenden
Spiegel , fo zeigt fich darin das Bild des Flucht -
ftabes a . Darauf fieht man an der anderen
Kante der Öffnung entlang in den zweiten
Spiegel und läßt den Stab b fo aufftellen , daß
diefer fich mit dem im Spiegel erfcheinenden
Stabe a genau deckt .

2) Das Winkelprisma (Fig . 26) ift in der Handhabung noch bequemer ,als der Winkelfpiegel . Der wagrechte Querfchnitt des in einer Meffing -
hülfe mit Griff befindlichen Glaskörpers bildet ein gleichfchenkeliges ,
rechtwinkeliges Dreieck , von dem nur die beiden Kathetenflächen frei
find. Das Gehäufe ift mit weißem Papier ausgelegt . Bei der Benutzunghält man das Inftrument , wie vorher den WinkeUpiegel , fo , daß die Hypo -
tenufe dem auszufteckenden Punkt b (Fig . 29) zugerichtet ift und fieht in
der Richtung des Pfeiles in die rechte Kathetenebene , wobei man das
Bild des Fluchtftabes a erblickt . Hierauf läßt man , wie beim Winkel¬
fpiegel , den Stab b fo einrichten , daß er fich mit dem Stabe a deckt .

Kreuz-
^'

oder 3) Die Kreuz - oder Winkelfcheibe (Fig . 27 ) und der Winkelkopf oder
winkeitcheibe die Winkeltrommel (Fig . 28), von denen erftere nach einem abgeftumpften
winkdkopf Kegel , letztere achtfeitig prismatifch oder auch zylindrifch geformt ift. In

oder der Kreuzfeheibe und in der zylinderförmigen Winkeltrommel findWmkeitrommei . 4 Schlitze derart angebracht , daß fie fich rechtwinkelig gegenüberftehen .Um den rechten Winkel abzuftecken , wird das Gerät über dem Punkt cin Fig . 30 fo aufgeftellt , daß der Fluchtftab a in die Sehrichtung zweierSchlitze fällt ; dann wird der Stab b in der Richtung der beiden anderen
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Fig . 26. Fig . 27. Fig . 2S .

Fig . 29.

Fig . 30.

o—
a

qTj

ot

fig . 31 -

oil

befeftigt . Von den Sehfchlitzen find zwei nicht
gegenüberliegende häufig fo erweitert , daß darin
ein Pferdehaar eingefpannt werden kann . Dies er¬
leichtert das Zielen , wenn man durch den fchmalen
Schlitz fchaut . Die achtreitigen Winkeltrommeln
haben an jeder Seitenfläche einen Schlitz, fo daß fich
mit diefen auch Winkel von 45 Grad abftecken Iaffen .

Soll von einem Punkt b (Fig . 31 ) auf die Linie
ac das Lot gefällt werden , fo muß man den Punkt d

vorläufig annehmen , darüber das Gerät in die Rich¬

tung ac bringen und hierauf durch Hin - und Her¬
rücken verfuchen , bis der Punkt b in den anderen
Schlitzen erfcheint .

Hat man nunmehr auf irgend eine Weife das , 77.
Gebäude ausgefteckt und die Eckpunkte durch ein - Schm,rgerüfte

gefchlagene Pfählchen bezeichnet , fo fchreitet man
zur Herftellung der fog . Schnurgerüfte , weil jene
Pfähle beim Ausgraben der Grundmauern verloren

gehen müffen . Zu diefem Zwecke werden an jedem
Eckpunkte je 3 , bei den Mittellinien je 2 Pfähle von

l,oo bis 1,25 ” Länge in folchem Abftande von den

kleinen Pfählchen in den Erdboden eingetrieben ,
daß fie fpäter von der Baugrube unberührt
bleiben und etwa 75 cm über die Erdoberfläche

herausragen . Oben werden fie durch wagrechte
Latten oder Bretter mittels Nagelung verbunden

(Fig . 32 ) . Nunmehr werden über diefe Latten

Schnüre gezogen und fo lange verfchoben , bis

ihre Kreuzungspunkte über der Mitte jener Pfähl¬

chen genau eingelotet find . Hierauf werden die

Schnurftriche auf den Latten eingekerbt , wonach

jene Schnittpunkte jederzeit durch erneutes Ein -

fpannen der Schnüre wiedergefunden werden
- oC

können . Die Baugrube wird ausgehoben und der Kreuzungspunkt auf ihre Sohle

hinuntergelotet . Von hier aus werden alsdann die Grundmauerabfätze ufw. ab -

gemeffen . Alle diefe Arbeiten find , nach dem die Eckpunkte des Gebäudes
15*
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Fluchtkreuz.

179.
Setzwage.
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feitens der Bauleitung aus - Fig. 32-
gefteckt find , durch die
Unternehmer der Erd - und
Maurerarbeiten auszuführen
und nur feitens des Bau¬
leitenden auf ihre Richtig¬
keit zu prüfen . Fig . 33 ver¬
deutlicht das Verfahren .

Um bei den Ausfchach -
tungen zwifchen zwei feft
beftimmten Punkten Zwi -
fchenpunkte in derfelben
wagrechten Ebene zu finden ,
benutzt man das Fluchtkreuz
(Fig . 34) . Deffen eine Seite
ift gewöhnlich fchwarz -weiß , die andere weiß -rot mit Ölfarbe angeftrichen . DieArt der Benutzung geht aus Fig . 35 klar hervor . Zwifchen den beidenPunkten A und B follen die Zwifchenpunkte a und b feftgelegt werden . Manftellt auf die Pfähle A und B zwei Fluchtkreuze mit der gleichen Farbe nachvorn , auf den Punkt a zunächft ein
drittes Kreuz mit der anderen Farbe
dem Befchauer zugerichtet , was das
Sehen erleichtert . Der Pfahl a muß
dann fo tief in den Boden getrieben
werden , daß die drei Kreuze in ge¬
nau wagrechter Flucht liegen . Eben -
fo verfährt man mit Punkt b.

Zugleich fei hiernoch der anderen
Geräte Erwähnung getan , deren man
fich zur Beftimmung von wagrechten
Ebenen oder zur Ermittelung von
Höhenunterfchieden bedienen kann .

Hierzu gehört zunächft die
Setzwage (Fig . 36), welche fehr forg -
fältig aus 4 Brettftücken zufammen -
gefügt fein muß . Am lotrecht ftehen -

Fig- 34-

Fig. 33 -

Fig . 35-

I r
t]1 1 dl. I

den Holze von etwa 40 cm Länge ift oben eine Schnur befeftigt , welche amunteren Ende eine Bleikugel trägt . Wird diefe Setzwage auf die hochkantiggelegte Waglatte , ein 3 bis 5 m langes , 15 cm breites , 3 cm dickes , aus gutem ,
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Flg' 36 ■ trockenem Kiefernholze angefertigtes , gehobeltes Brett mit
genau parallelen Kanten , geftellt und fpielt die Schnur
fcharf in den langen , auf der Mitte des lotrechten Holzes
befindlichen Kerbfchnitt , die Bleikugel in eine ihr ent-
fprechende Höhlung ein , dann ift die unter der Waglatte
befindliche Ebene wagrecht .

Bei windigem Wetter ift die Setzwage nicht gut zu
gebrauchen , weil die Bleikugel dann hin- und herpendelt . Man bedient fich in
einem folchen Falle beffer der Libelle (Fig . 37) . ln einem etwa 50 cm und mehr

langen Holzgehäufe liegt oben ,
durch eine Meffingplatte bis auf eine
genau in der Mitte befindliche Öff¬
nung mit kleinem Steg verdeckt ,
ein mit Waffer gefülltes , an den
Enden verfchmolzenes Glasrohr ,

welches nur eine kleine Luftblafe im Waffer enthält . Diefe muß , wenn die unter
der die Libelle tragenden Waglatte befindliche Ebene wagrecht ift , genau unter -

180.
Libelle.

Hg - 37-

Fig . 38-

Fig. 39-

halb des kleinen Steges ein-
fpielen . Häufig ift an einem
Ende des Holzgehäufes noch
eine Libelle in kreisrunder Öff¬
nung , lotrecht zu der erften an¬
gebracht , um das Inftrument auch
zum Loten benutzen zu können .

Zum Einwägen einzelner
Punkte dient die Kanalwage t/.

’f1-

( Fig . 38 ) . Diefe befteht aus einem etwa
1 m langen, in der Mitte auf einem Stab
oder Dreifuß ruhenden Blechrohre , an
deffen beiden Enden lotrecht ftehende
Glasrohre aufgefetzt find . Das Blech¬
rohr wird fo mit gefärbtem Waffer
gefüllt , daß diefes noch etwa bis zur
halben Höhe der Glasrohre reicht . Da
es in diefen gleich hoch fteht , kann
man hiernach andere Punkte einloten . l82-

Beffer als diefe Kanalwage ift
die Schlauchwage , bei welcher das
Blechrohr durch einen beliebig , bis
20 m langen Gummifchlauch erfetzt ift .
Wenn das eine Glasrohr an den
feften Punkt derart gehalten wird , daß
der Wafferfpiegel mit ihm gleich
hoch liegt , fo kann man in einem
Umkreife , der durch die Länge des
Gummifchlauches beftimmt ift , mit

Schlauchwage.

dem anderen Glasrohr jeden beliebigen Punkt einwägen .
Für alle Fälle am brauchbarften ift das Nivellierinftrument mit Fernrohr ,

und zwar für Architekten dasjenige mit feftem Fernrohr und fefter Libelle , mit

183.
Nivellier¬
inftrument

Fernrohr .
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welches fchon zum Preife von 100 bis 125 Mark käuflich ift (Fig . 3g ), Fig. 40.
wozu noch die Höhenmaßlatte (Fig . 40 ) zu befchaffen ift . Hiermit «—
kann fowohl die Höhenlage des Mauerwerkes in größter Ausdeh¬
nung aufs genauefte geprüft , als auch die Höhenmeffung eines Ge¬
ländes , Weges ufw . ausgeführt werden .

Das Nivellierinftrument befteht aus dem Dreibein (Stativ ), deffen
drei Füße feft in den Erdboden geftoßen werden müffen , und aus
dem eigentlichen Inftrument , das durch einen Federhaken a und die
Schraube b unverrückbar auf dem Dreibein befeftigt werden kann .
Das Inftrument befteht aus dem Träger c , dem Fernrohrträger d ,dem Fernrohr e und der Libelle / . Letztere ift auf dem Fernrohrträger
gelagert und einftellbar , das Fernrohr mit dem Fernrohrträger und
diefer mit der Gußftahl -Umdrehungsachfe feft verbunden .

Zunächft fucht man fchon das Dreibein fo einzuftellen , daß die
obere Platte nach Augenmaß möglichft wagrecht liegt . Hierauf
werden die Dreibeinfehrauben angezogen , das Inftrument wird auf
die Platte gehellt , der Haken a eingelegt und die Schraube b an¬
gezogen . Das Fernrohr wird nun fo gedreht , daß es parallel zu
zwei Stellfchrauben g gerichtet ift , und durch entgegengefetztesDrehen der beiden Schrauben in wagrechte Lage gebracht , was am
Stande der Libellenluftblafe zu erkennen ift . Dann dreht man das
Fernrohr um go Grad , fo daß es über der dritten Schraube fteht ,und bewegt diefe fo lange nach rechts oder links , bis auch in diefer
Richtung die Libelle die wagrechte Lage des Fernrohres anzeigt .Diefes Verfahren wiederholt man fo lange , bis beim beliebigenDrehen des Fernrohres die Luftblafe der Libelle unbeweglich bleibt .Bei der Arbeit muß man fich immer vor und nach dem Ablefenvon der Höhenmaßlatte überzeugen , ob auch die Luftblafe nochebenfo unbeweglich geblieben ift .

Gewöhnlich ftellt man das Inftrument zwifchen den ein¬
zuwiegenden Punkten (Fig . 41 ) auf , weil man auf diefe Weife grö¬ßere Strecken einwägen kann , ohne das Inftrument umzuftellen ,was immer zeitraubend ift. Die Punkte find durch Fluchtftäbe odertief eingefchlagene Pfähle bezeichnet ; letzteres ift beffer , weil die
Köpfe der Pfähle als Fixpunkte dienen können . Die Maßlatte , welche zum Auf¬
klappen oder zum Zufammenfchieben eingerichtet ift , wird auf den Pfahlkopf fo

17 :

51,8

1.95

Fig . 41 .
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gehellt , daß die Ziffern verkehrt ftehen , und durch das Fernrohr nunmehr die Höhe
abgelefen , welche durch das darin befindliche Faden - oder Haarkreuz angegebenift . Die einfache Subtraktion der abgelefenen Zahlen ergibt , um wieviel die Höhen¬lage der einzelnen Punkte voneinander abweicht . Zum Anfehreiben der ermittelten
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Höhenmaße benutzt man folgendes Mufter , wobei darauf aufmerkfam gemacht
werden muß , daß es zur bequemen Vergleichung aller eingewogenen Punkte
unter und miteinander üblich ift , alle Höhenpunkte auf eine gemeinfame Wag¬
rechte , den Normalhorizont , zu beziehen . Dieter kann wohl beliebig angenommen
werden , doch fo tief unter dem Ausgangspunkte der Höhenmeffung , daß keine

negativen Ordinaten entftehen . Gewöhnlich wird der Nullpunkt des Pegels , wo
ein folcher zu ermitteln ift, als Normalhorizont gewählt .

Punkt
Ablef

rückwärts

ungen

vorwärts
Steigen Fallen Bemerkungen

a 1,278 — — _ a Schwelle der Haustür.
1 — 0,767 0,511 —

1 2,340 — — —

2 — 1,786 0,554 —

2 0,745 — — -—

3 — 2,547 — 1,802
3 1,213 — — —

4 — 1,285 — 0,072
4 1,987 — — —

b — 0,863 1,124 — b Höhenpfahl am Wege .

Summa 7,563 7,248 2,189 1,874 Das Fallen vom Steigen abge-

7,248 1,874 zogen , gibt von a nach b ein

0,315 0,315
Steigen von 0,315 m .

Bevor mit den Gründungsarbeiten begonnen wird , find nochmals genaue 184.

Ermittelungen über die Bodenbefchaffenheit vorzunehmen . Diejenigen Stellen des û ef
™

hung

Untergrundes , welche eine große Laft tragen follen , alfo Gebäudeecken , ftark des

belaftete Freiftützen ufw ., müffen befonders forgfältig unterfucht werden . Bei ßaugrtmdes-

zweifelhafter Befchaffenheit der Bodenverhältniffe find gegebenenfalls Belaftungs -

proben auszuführen .
Bei der Überwachung der nunmehr beginnenden Bauausführung ift dafür >s5 .

zu forgen , daß die günftige Jahreszeit nach Möglichkeit ausgenutzt wird und die In
g
““

c
d
n
er

einzelnen Bauarbeiten fo ineinandergreifen , daß keine Stockungen eintreten und der einzelnen

kein Handwerker auf den anderen warten muß . Vergeben der

Nachdem der Auftrag -zur Ausführung des betreffenden Gebäudes erteilt ift,
A
L
“

n
™

n
d

hat man demnach zunächft die Frage der etwaigen Sammelheizung zu entfcheiden urw.

und alle darauf bezüglichen Maßnahmen fo frühzeitig zu treffen , daß noch vor

Beginn der Maurerarbeiten die Lage und Größe aller für die Heizung und Lüf¬

tung erforderlichen Kanäle , Rauchrohre , Schlote , Schlitze ufw . feftfteht und fomit

nachträglichen Änderungen am Mauerwerk durch Stemmen ufw . nach Möglich¬

keit vorgebeugt wird . Diefe Stemmarbeiten , die nur in lagelohn ausgeführt

werden können und fich gewöhnlich nicht in ausreichender Weife beauffichtigen

laffen , verurfachen unverhältnismäßig hohe Koften . Zum Wettbewerb find 4 bis

5 Unternehmer aufzufordern , welche fämtlich fchon Heizungen desfelben Syftems

ausgeführt haben müffen , was gegebenenfalls durch Zeugniffe zu belegen ift. Die
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Prüfung der eingereichten Entwürfe und Koftenanfchläge durch die Behörden er¬fordert eine fo lange Zeit , daß gerade dadurch eine große Verzögerung der Bau¬
ausführung eintreten kann .

Im allgemeinen genügt es, wenn die Bauarbeiten 6 bis 8 Wochen vor demGebrauche auf der Bauteile vergeben werden . Sämtliche Mauerbauftoffe , vorallem aber Verblendfteine und Werkfteine , find zu beftellen , fobald der Bau be-
fchloffen und die Gelder angewiefen find . Bei kleineren Bauten find fämtliche
Mauerfteine auf einmal , für größere nur ein Teil des ganzen Bedarfs mit allmäh¬licher Anfuhr zu vergeben . Hierbei ift das etwaige Sinken der Preife in das Augezu faffen. Im Frühjahre find die Steine faft immer teuer , da die wenigften Zie¬
geleien Einrichtungen haben , um auch den Betrieb während des Winters aufrechterhalten zu können . Neue Brände kommen daher meift erft im Mai zur Verfen-
dung , und deshalb ift erft im Juni auf ein Sinken der Preife zu rechnen . In
Gegenden , wo man nur ein zweifelhaftes Material erhalten kann , läßt man dieSteine den Winter über auf dem Bauplatze zur Erprobung ihrer Dauerhaftigkeitftehen , muß fie dann aber auch enfprechend früh vergeben . Bei Verblendfteinenift für jeden Brand ein Zeitraum von etwa 6 Wochen zu rechnen . Da es abervorkommt , daß einzelne Brände ganz oder teilweife mißraten , wegen un¬
richtiger oder fleckiger Färbung der Steine ufw ., fo ift ftets mit größeren Friftenzu rechnen .

In Steinbrüchen kann während des Winters und häufig auch während des
Frühjahres , fo lange Nachtfröfte eintreten , nicht gearbeitet werden , weil das Lebender Arbeiter durch das Abbröckeln von Steinen , wenn die Sonnenftrahlen wäh¬rend des Tages die lotrechten Wände der Brüche erwärmen , gefährdet fein würde .Die im Frühjahr nötigen Werkftücke find alfo , wenn fie aus derart befchaffenenBrüchen bezogen werden follen , fchon früh im Herbft zu beftellen , damit fichdie Steinhauermeifter das nötige Geftein vor Beginn des Winters verfchaffenkönnen .

Bei Forftbauten ift die Verdingung der Bauftoffe fchon im Novemberauszuführen , damit sie im Winter auf Schlitten oder gefrorenen Wegen heran -
gefchafft werden können . Holz ift fo früh zu beftellen , daß es rechtzeitig ge-
fchlagen und zum Trocknen gelagert werden kann , damit es nicht fofort nachdem Fällen verwendet werden muß .

Ferner find früh zu vergeben : Fenftervergitterungen , die einzumauerndenStütz - und Schließhaken , Anker , eiferne Säulen , Unterlagsplatten , Träger , Türdübelund -Zargen , Deckbohlen und demnächft die Balkenlagen und der Dachverband .Parkettfußböden find g Monate , beffer i Jahr vor dem Gebrauch in Auftrag zu
geben , wenn der Bedarf nicht aus größeren Lagern bezogen werden kann . Zur
Dachdeckung find 4 bis 6 Wochen , zur Ausftakung 2 Wochen Vorausbeftellungnötig . Schreinerarbeiten , befonders Fenfter und Türen , fowie Schlofferarbeitenerfordern 3 bis 5 Monate , Glafer -, Töpfer - und Stückarbeiten im allgemeinen2 bis 3 Monate , bei geringen Mengen natürlich kürzere Frirten , bis zur An¬
lieferung .

In der Regel ift es zunächft die Herftellung der Steinhauerarbeiten , der Ver¬blend - und Formfteine , fpäter diejenige der Schreiner - und Glaferarbeiten , welchedie Bauausführung verzögern . Deshalb ift der Befuch der Werkftätten , Werkplätzeund Steinbrüche nicht genug zu empfehlen , um beizeiten Vorkehrungen gegenVerzögerung der Lieferungen treffen zu können .
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Das Fortfehreiten der Steinhaüerarbeiten läßt fich dadurch leicht prüfen , daß >86-
man an der Hand der Zeichnungen auszählt , wie viele einzelne Werkrtücke der
Bau enthält , und auf dem Werkplatz zu erfahren fucht , wie lange durchfchnittlich Fortrchreitens
an einem Stück gearbeitet werden muß (gewöhnlich etwa 2 bis 3 Tage ) . Die ^

arbdten
“" '

Stückzahl multipliziert mit den Tagen gibt die notwendige Zahl der Steinhauer¬
werktage und diefe dividiert durch die zur Verfügung ftehende , vertragsmäßige
Frift die Zahl der zu befchäftigenden Steinhauer . Enthält der Bau z. B. 1280 Werk -
ftücke, welche durchfchnittlich eine Arbeitszeit von je 2 % Tagen erfordern , fo
gibt dies 3200 Tagewerke . Sollen die Arbeiten in 150 Tagen vollendet fein

’

, fo
gebraucht man hierzu 21 Gefellen . Hieraus kann man erfehen , ob der Steinhauer -
meifter richtige Anordnungen getroffen hat . Ebenfo kann man nach Zählung der
auf dem Werkplatze und in den Brüchen lagernden unbearbeiteten Blöcke und
Divifion diefer Zahl durch die Zahl der befchäftigten Steinhauergefellen finden ,
wie lange die Vorräte für diefe ausreichen , und dann zur richtigen Zeit ein-
fchreiten . Liegen alfo z. B. beim Steinhauer 120 rohe Blöcke, im Bruche noch 45,
alfo zufammen 165 , fo gibt dies 412 Tagewerke , alfo für 21 Gefellen einen für
20 Tage ausreichenden Vorrat . Die öftere Unterfuchung in der dargeftellten
Weife fchützt häufig vor großen Verzögerungen des Baues ; doch hat man fich
davor zu hüten , daß auf dem Steinhauerwerkplatze und in den Steinbrüchen rohe
Blöcke gezeigt und gezählt werden , die für einen ganz anderen Bau beftimmt
find.

Die Zeichnungen und Verträge muß der Bauleitende der Hauptfache nach 187.
im Gedächtnis haben , um ftets fehen zu können , ob etwas Unrichtiges aus- Au

,fe
l
s
cht

geführt wird und die Leitungen und Lieferungen vertragsmäßig erfolgen . Er Bauleitenden,
muß auch die Arbeiter inbezug auf ihre Leitungen genau beobachten und die
tüchtigen aus den minderwertigen herauszufinden wiffen , damit er beurteilen
kann , ob der Polier bei befonders wichtigen Arbeiten auch die richtigen Leute
anftellt.

Sind die Grundmauern bis zu derjenigen Höhe herausgeholt , wo Türen und >88.
Fenfter anzulegen find , fo hat man auf erfteren lange gehobelte Latten dicht
aneinander ftoßend auszulegen und auf ihnen genau die Achfen der Fenfter und Mauerwerkes.
Türen , fowie ihre lichten Weiten durch Bleiftiftftriche zu bezeichnen . Die Latten
werden numeriert , damit fie immer von neuem in den obereren Stockwerken ,
jede an derfelben Stehe wie unten , benutzt werden können .

Hierauf legt der Polier die erfte Schicht mit Mauerfteinen an , über welcher
die Maurer Weiterarbeiten . Auch Höhenmaßftäbe , auf denen die einzelnen Schichten
durch Bleiftiftftriche angedeutet find, werden , befonders an den Ecken , zur Probe

angehalten , damit die richtige Schichtenhöhe , befonders bei Verblendungsbauten ,
eingehalten wird .

Unmittelbar neben den Grundmauergräben dürfen Bauftoffe nicht lagern , Abrtej^n
weil die Böfchungen infolge der Belaftung leicht einftürzen würden . Das

Abfteifen ift Sache des Unternehmers . Man hat darauf zu achten , daß nicht zu
kurze Strecken auf einmal gegründet werden , um etwa an Steifmaterial zu fparen ,
weil darunter der Verband leiden und leicht ungleiches Setzen des Gebäudes

eintreten könnte . Befinden fich Nachbarhäufer in unmittelbarer Nähe , fo müffen

fie forgfältig abgefteift und ihre Grundmauern , im Falle fie höher liegen als die¬

jenigen des Neubaues , unterfangen werden .
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igo.
Fortgang der
Ausführung
der Grund¬
mauern und
des Keller-
gefchoffes.

igi .
Verfetzen

von
Steinquadern.

Alle Grundmauerbreiten mülfen der Belattung entfprechend lorgfältig be¬
rechnet fein. Selbftverftändlich ift fodann für Abdichtung der Kellermauern ufw .
Sorge zu tragen . Erhalten die Fenfter Vergitterungen , die eine größere Wider -
ftandsfähigkeit haben Tollen , fo find fie jetzt mit einzumauern . Sonft werden Tie
meift erft fpäter eingefetzt , was eine kleine Änderung der Konftruktion erfordert .Nunmehr find auch die Schlitze in den Mauern für das fpätere Unterbringen der
Rohrleitungen , ferner die Rauch - und Lüftungsrohre anzulegen , fowie die Auf¬
lager für die Treppenftufen auszufparen , während die Stufen gewöhnlicher Stein¬
treppen auch häufig von Anfang an eingemauert werden . Türdübel werden be-
feftigt, die Bohlen - und Kreuzholzzargen aufgerichtet und vermauert . (Das Ein¬
legen der Deckbohlen erfolgt erft kurz vor dem Putzen der Räume .) Das
Hinterfüllen des Kellermauerwerkes darf erft gefchehen , wenn letzteres genügend
ausgetrocknet und die Genehmigung zum Beginn der Arbeit von der Bauleitungerteilt ift.

Sobald die Erdbodengleiche erreicht ift , beginnt das Verfetzen der Sockel¬
quader , und zwar zunächft der Eckquader , welche die Flucht der übrigen angeben .Man hat fich vorher rechtzeitig zu überzeugen , daß nicht einzelne Stücke fehlen,weil dadurch die Bauausführung wefentlich verzögert werden würde . Die Quaderfind, nachdem fie in das Lot gefteilt und in ihrem unteren Teile vermauert find,unter fich zu verklammern und mit der Hintermauerung zu verankern , damit mit
diefer ein guter Verband erzielt wird , befonders aber damit die gewöhnlich hier
nur dünnen Platten nicht durch den Froft herausgetrieben werden . Sandfteine
find vor dem Hintermauern unbedingt erft und zwar an trockenen Tagen mit
heißem Goudron an der Rückfeite zu ftreichen . Um das Eintreffen herunter¬
fließenden Kalkes in die Verblend - und Werkfteine zu verhüten , werden fie
wohl häufig mit Lehm - oder Tonwaffer überftrichen . Man muß fich aber vor¬
her überzeugen , daß es an den Steinen keine Flecken hinterläßt . Bei Sand-
fteinen hat folches Anftreichen immer etwas Mißliches , weil die feinen Lehm¬
teilchen fich fpäter kaum völlig aus den Poren des Steines durch Abwafchen
entfernen laffen und fein gutes Ausfehen infolgedeffen beeinträchtigen . Man hat
auch darauf feine Aufmerkfamkeit zu richten , daß Sandfteine , befonders weiße ,nicht mit naffem Stroh zum Schutz gegen Befchädigungen umwickelt angeliefertwerden , weil dies gar nicht mehr entfernbare gelbe Flecke verurfacht . Ebenfo
entftehen durch zu demfelben Zweck benutzte Kiefern - und Fichtenzweige recht
unangenehme grüne und braune Harzflecke .

Gefimfe find zum Schutz gegen Befchädigungen durch herabfallende Steine
mit auf Leihen befeftigten Brettern (Schwarten ) abzudecken , andere hervortretende
Architekturteile mit einer Mifchung von Lehm und kurzgehaktem Stroh zu um¬
kleiden .

Der Bauleitende hat fich felbft davon zu überzeugen , daß alle Vorfichts¬
maßregeln forgfältig getroffen werden , die das Durchbrechen von Fenfterfohl -
bänken , geraden Fenfterftürzen ufw . verhindern follen .

An heißen Tagen find die Mauerfteine vor dem Verbrauche befonders gutzu näffen und vom Staube zu reinigen ; an Regentagen ift dies weniger an¬
gebracht , weil fie fonft „ fchwimmen ", d . h . fich im nahen Mörtel hin und her
bewegen würden .

Sobald die Gefchoßhöhe erreicht ift, erfolgt das Verlegen der Balken oder
eifernen Träger , das Befeftigen der Anker , das Ausftaken der Balkenlage zugleichmit dem Erhöhen der Rüftungen . Die Balkenanker find fo anzubringen , daß fie
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nicht über oder unter Fenfter - oder Türöffnungen zu liegen kommen . Das Füll¬
material der Stakung wird erft aufgebracht , wenn das Dach eingedeckt ift . Eben-
fo werden die Gewölbe erft nach dem Eindecken des Daches ausgeführt , während
die Gurtbogen mit dem Mauerwerk zugleich herzuftellen find.

In den oberen Gefchoffen wiederholen [ich die Arbeiten in derfelben
Reihenfolge bis zur Dachbalkenlage , über der nunmehr der Dachftuhl er¬
richtet wird . Nachdem dann die Drempelwände und Schornfteine aufgeführt ,
die Gefimfe vollendet , die Ausfteigeluken , Dachlichter ufw., kurz alle Konftruk-
tionsteile , welche die Dachfläche durchbrechen oder mit ihr in Verbindung ftehen,
hergeftellt find , kann mit dem Eindecken des Daches begonnen werden . Beim
Eindecken find die Rinnen zugleich mit anzulegen , ja , wenn irgend möglich , muß
diefe Arbeit im Vorfprunge fein , damit das von der Eindeckung , felbft von der
Dachfchalung bei Regenwetter abfließende Waffer nicht die Gefimsanlage zer-
ftört, was befonders bei maffiven Gefimfen zu beachten ift. Auch find während
der Nacht und bei Regenwetter alle Dachöffnungen forgfältig zuzudecken , damit
eindringendes Waffer nicht auf frifch hergeftellte Gewölbe herabfließen kann,
was ihren Einfturz , mindeftens aber ihre Durchnäffung und von den Zwickeln
aus auch diejenige der Widerlagsmauern herbeiführen würde .

Bei allen Bauten ift dahin zu ftreben , daß fie noch vor Einbruch des
Winters unter Dach gebracht werden . Ift dies unmöglich , fo müffen die Mauern
gegen die Einwirkung von Schnee und Froft gefchützt werden , am beften durch
Abdeckung mit Dachpappe , welche mit Ziegelfteinen gegen die Gefahr des
Herunterwehens durch Sturm zu befchweren und zu fchützen ift . Auch die auf
dem Platze lagernden Mauerfteine find mit Brettern oder Dachpappe abzudecken ;
oder im Frühjahre müffen die oberen durchnäßten Schichten erft zum Trocknen
feitwärts luftig aufgefetzt werden .

Sobald mehr als 3 Grad Kälte im Winter eintreten , muß das Mauern ein-
geftellt werden . Tritt Kälte in Begleitung von Schnee und Glatteis ein , fo
müffen die Arbeiten fchon bei geringeren Kältegraden aufhören . Soweit in den
oberen Schichten der Mörtel gefroren ift , find jene nach Wiederaufnahme der
Arbeit zu entfernen . Um das Eindringen des Schnees in das Innere des fchon
mit Bedachung verfehenen Gebäudes zu verhindern , werden die Fenfteröffnungen
mit Brettern verkleidet , wozu häufig die Deckenfchalbretter Verwendung finden .

Es ift darauf zu achten , daß die Bauten im Äußeren bald nach dem Auf¬
führen des Kellermauerwerkes durch Herftellung von Anfchüttungen und vor¬
läufigen Pflafterungen gut entwäffert werden . Das vom Dache abfließende
und von den Rinnen aufgefangene Waffer ift , folange noch die Rüftungen am
Haufe ftehen , durch vorübergehend angebrachte Abfallrohre , die in wagrechter
Richtung über die Rüftung hinweggeführt werden , in unfchädlicher Weife ab¬
zuleiten .

Bei allen Dachdeckungsarbeiten , bei denen gelötet oder Afphalt und Teer

gekocht wird , ift die Feuersgefahr zu beachten . Niemals dürfen Feuertöpfe auf
einer bloßen Bretterunterlage , fondern ftets nur auf einem Ziegelpflafter oder
einer ftarken Sandunterlage ftehen . Das Gleiche gilt von den fpäter zu erwähnen¬
den Kokskörben . Für die Afphaltkeffel muß immer ein paffender Deckel vor¬
handen fein , um damit das Entzünden des Inhaltes fofort erfticken zu können .
Ebenfo muß trockener Sand zum Überfchütten des Brandes bereit gehalten
werden , weil Waffer hierbei nicht zu gebrauchen ift.

192.
Fortgang des

Aufbaues
der übrigen
Gefchoffe.

193.
Schutz der
Mauern im

Winter ufw.,
fowie

Entwäfferung.

194.
Schutz gegen
Feuersgefahr.
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195*
Polizeiliche

Rohbau¬
abnahme

und Arbeiten
während der

6 wöchentlichen
Ruhepaufe.

196.
Weitere Folge
der Arbeiten
am Äußeren

und im Inneren
der Gebäude.

Nach nunmehriger Fertigftellung ■ der Gewölbe und der Steintreppenkann die polizeiliche Rohbauabnahme beantragt werden , nach welcher bis zurInangriffnahme der Putzarbeiten im Sommer ein Zeitraum von 6 Wochen , imWinter gewöhnlich von 3 Monaten vergehen muß , damit das Mauerwerk ge¬nügend austrocknen kann . v •
Einige Arbeiten können inzwifchen aber doch vorgenommen werden , näm¬lich das Ausrüften der Gewölbe , das Reinigen der Kellerräume von Schütt , das

Einbringen des Kellerpflafters , das Berappen der Kellermauern , das Schalen derDecken , das Ziehen der Heiz - , Gas - und Wafferrohre , das Einbringen des Füll-ftoffes der Stakung ufw. Hierbei fei daran erinnert , daß Heizrohre nie feft
eingemauert werden dürfen , weil fonft ihre Bewegungsfreiheit gehört würde undfie brechen könnten .

Nach der polizeilich vorgefchriebenen Zeit können die Außenwände , wenndies nicht bereits gefchehen , berüftet und die Putzarbeiten begonnen werden .Dies erfolgt zugleich auch im Inneren des Gebäudes , und zwar zuerft imoberften Gefchoß , weil diefes der dünnen Mauern wegen und weil das Mörtel-waffer im poröfen Maüerwerk allmählich von oben nach unten fickert , am betten
ausgetrocknet ift. Je nachdem der Putz der Faffaden fortfehreitet , find die Ge-fimfe mit Zinkblech abzudecken und die Stuckverzjerungen anzubringen , damithierzu die Mauerrüftung mit benutzt werden kann . Hierbei ift zu bemerken ,daß derartige Zierteile nicht auf Holz , und zwar weder an hölzernen Gefimfen,noch an Knaggen , Dübeln ufw . befeftigt werden dürfen , fondern daß fie viel¬mehr behufs ihrer ficheren Verbindung mit dem Mauerwerk mit Hilfe ein¬
gemauerter oder fonft im Mauerwerk dauerhaft befeftigter , gefchmiedeter Eifen -
teile anzufetzen find .

Die Gas - , Waffer - und Entwäfferungsrohre find , fofern fie verdeckt liegenfollen , vor Beginn der Putzarbeiten anzubringen . Nach Fertigftellung des
Deckenputzes im Inneren , der vor dem Wandputz auszuführen ift , werden fofortdie Stuckteile an den Decken befeftigt , die verputzt werden müffen , weil beimAnfetzen der Putz vielfach befchädigt oder ganz abgefchlagen wird , wenn die
Wandungen der Stuckteile etwa zu ftark fein füllten . Hiernach erfolgt dasPutzen der Wandflächen und das Setzen der Kachelöfen . Es ift zu beachten ,daß in Räumen , welche mit Kokskörben zum Austrocknen der Wände befetztfind , der Vergiftungsgefahr wegen nicht gearbeitet werden darf . In einem
fpäteren Abfchnitt der Bauausführung können Kokskörbe niemals in oder in derNähe von Räumen Verwendung finden , in welchen Meffing - oder Bronze-
befchläge , Vergoldungen ufw . angebracht find , weil alles durch die Verbrennungs¬gare fchwarz gefärbt werden würde .

Zu gleicher Zeit werden im Inneren die maffiven Fußböden hergeftellt , alfoFliefen verlegt , Zement - und Afphalteftriche ausgeführt . In den Küchen find dieHerde zu fetzen und Rauchmäntel anzubringen . Ferner werden die Fenfter ein¬
gefetzt, verputzt und verglaft ; auch können die Dachfußböden verlegt und die
Bodenverfchläge ausgeführt werden .

Der Kalkanftrich der Außenwände erfolgt gewöhnlich zugleich mit dem
Verputz , Ölfarbenanftrich aber früheftens nach einem Jahre .

Die Fenfter find , wenigftens während der Nachtzeit , gefchloffen zu halten,weil fie [ich fonft fehr leicht werfen ; auch ift darauf zu halten , daß dasSchließen nicht eingenmächtig durch Nachhobeln der Rahmen und Schenkel
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erleichtert wird , weil fonft fpäter die Flügel nicht dicht fchließen würden
Fenfter- und Türgriffe in befferer Ausführung werden durch Einhüllen in Papieroder alte Leinwand mittels Bindfaden gefchützt .

Nach dem Einfetzen der Fenfterrahmen kann mit dem Schlämmen der
Decken und Wände , fowie dem Malen der Decken begonnen werden . Man hat
darauf zu achten , daß die Maler und Tapezierer nicht auf die Türverdachungen
treten oder fie gar zum Auflagern von Gerüftbrettern benutzen , weil ihre Be-
feftigung dadurch gelockert werden könnte . Vor dem Beginn des Malens der
Decken ift es Tätlich , die Tapeten für die einzelnen Räume auszufuchen , damit
die Farben von Decken und Wänden fpäter gut zufammenftimmen .

Für Parkettboden konnte der Blindboden inzwifchen fertiggeftellt fein. Zu
gleicher Zeit find die Dübel für hohe Fußleiften und hölzerne Wandbekleidungen
einzuftemmen und einzugipfen . Nunmehr können die gewöhnlichen Fußböden
verlegt und hiernach die Türen eingefetzt werden . Türen in Zimmern mit Parkett¬
boden werden jedoch vor dem Verlegen des letzteren eingefetzt und nur die
Sockelleiften der Bekleidungen und Futter fpäter befeftigt . Es folgt das Anbringen
der Marmorbekleidungen und Marmorbeläge , wobei Vergießen mit Gips wegen
der Bildung von fchwefelfauren Salzen zu vermeiden , dagegen Wafferkalk zu
verwenden ift. Ebenfo werden jetzt hölzerne Treppen aufgeftellt . Marmor -
ftufen find zum Schutz gegen Befchädigungen mit Pappe und Brettern zu
belegen , die an den Enden zur Verhütung des Verfchiebens mit fchräg -
liegenden , dem Treppenlaufe folgenden Latten oder Brettern benagelt werden .
Holzftufen werden an den Kanten durch dünne , angenagelte Leiften ge¬
fchützt.

Marmorfußböden belegt man gleichfalls mit Rohpappe , deren Stöße mit
Pappftreifen verklebt werden , damit Staub und Sand nicht dazwifchen durch¬
dringen können . Ebenfo gefchieht dies bei Parkettfußböden . Statt des etwas
koftfpieligen Pappebelages kann man Marmorfußböden auch mit einer dichten
Lage von Sägefpänen überftreuen . Das Verlegen der Fußböden muß bei
trockenem Wetter und auf ganz ausgetrockneter Unterlage erfolgen ; beim Legen
der Parkettfußböden müffen fogar , ebenfo wie bei Ausführung der Tapezierer¬
arbeiten und beim Anftreichen der Fußböden mit Ölfarbe , die Fenfter gefchloffen
gehalten werden . Das Verlegen der Parkettafeln gefchieht vor dem Tapezieren
der Räume , weil fonft die Tapeten ftaubig werden würden ; doch hat der
Tapezierer unter feinen Tifch eine Decke oder Rohpappe zu legen , damit der
Fußboden nicht mit Kleiber befchmutzt wird . Auch alle Abfälle find auf eine
folche Unterlage zu werfen . Nunmehr werden die Spiegelfcheiben in die Fenfter
eingefetzt , welche bis jetzt mit vorläufiger Verglafung verfehen waren , und die

umfponnenen Drähte und Bleirohre für elektrifche oder pneumatifche Telegraphie
verlegt , fowie die Gardinenhaken befeftigt . Solche Leitungen in den Putz zu
legen , ift nicht anzuraten , weil fie durch den Mörtel zu ftark leiden würden .
Jedenfalls müßten fie dann noch befonders mit Gummipapier umwickelt und nur
mit Gips verputzt werden .

Ferner werden die Aufzüge angebracht und die Abortbecken ufw . auf¬

geftellt , wenn die Arbeiten in den Aborträumen von den übrigen Handwerkern
vollendet find . Hierauf find diefe Räume unter Verfchluß zu halten , um das
Benutzen und Verunreinigen der Aborte zu verhüten . Es ift ftreng darauf zu
fehen , daß die Maler die Wafferkaften der Fenfter nicht als Farbentöpfe oder
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197.
Arbeitsräume

für die
Handwerker

ufw .

198.
Aufgaben

des
Bauleitenden .

199.
Verhalten

bei
Ungliicksf allen .

zu fonftigen unreinlichen Zwecken benutzen und die Pinfel nicht an den Wänden
und Türen ausftreichen .

Die letzten Arbeiten im Innern der Gebäude find das Wachfen , Bohnen
und Anftreichen der Fußböden , das Anbringen der Beleuchtungsgegenitände
und dergl . Außen werden zuletzt die Haustüren eingefetzt , welche früher be-
fchädigt worden wären , die Höfe , Durchfahrten und Fußfteige gepflartert,
afphaltiert oder mit Fliefen belegt ; die Vorgartengitter werden aufgeftellt , die
Vorgärten felbft angelegt ufw .

Zur Aufbewahrung ihrer Bauftoffe , Kleider , ihres Handwerkszeuges für
das Befchlagen von Türen und Fenftern , für Ausführung der Verglafungen ,
Klempnerarbeiten ufw . find den Handwerkern Räume anzuweifen , die am beften
im Keller oder im Dachboden liegen und für deren Verfchluß fie felbft zu
forgen haben . Nach Beendigung ihrer Arbeiten haben die Handwerker diefe
Räume in fauberem Zuftande wieder der Bauleitung zu übergeben . Die
übrigen Räume , befonders die Küchen und Aborte , find , fobald die Arbeiten
darin weiter vorgefchritten find , unter Verfchluß zu halten .

Eine fchwierige Aufgabe des Baumeifters ift es , alle angeführten Arbeiten
nicht nur zur richtigen Zeit zu beftellen , fondern auch darüber zu wachen , daß
fie fo rechtzeitig angeliefert und im Gebäude befeftigt werden , daß kein Unter¬
nehmer auf den anderen zu warten hat , fondern alle Arbeiten richtig ineinander
greifen und ihren ungeftörten Fortgang nehmen . Nur fo ift es möglich , den
vorherbeftimmten Endtermin des Baues genau einzuhalten . Befonders beim
inneren Ausbau , wobei viele Handwerker zu gleicher Zeit befchäftigt find, treten
häufig unvorhergefehene Verzögerungen und Hinderniffe ein , welche der Bau¬
leitende mit äußerfter Willensftärke zu befeitigen hat , um keinen Aufenthalt ein-
treten zu laffen . Zugleich hat er die Güte der gelieferten Bauftoffe und Ar¬
beiten zu beurteilen , fie mit den Probeftücken zu vergleichen ufw . Bei Werk-
fteingefimfen und -Gliederungen hat er nach dem Verletzen zu unterfuchen , ob
die Kanten gut in einer geraden Linie fluchten ; fonft ift ein forgfältiges Nach¬
arbeiten erforderlich ; ebenfo im Inneren bei Marmorarbeiten , wobei wieder be¬
fonders darauf zu fehen ift, daß die Kanten der einzelnen Stücke am Stoß fcharf
und nicht etwa abgerundet endigen , was bei polierter Arbeit und mangelhafter
Ausführung häufig vorkommt . Bei Holzarbeiten müffen die Gehrungen eng und
genau paffend zufammentreffen ; die Hobelung muß glatt , nicht fchieferig fein .
Türverdachungen und Stuckteile an den Decken müffen forgfältig befeftigt fein,
damit fpäter nichts herunterfallen kann ; Türfchlöffer find zu öffnen und zu unter¬
fuchen ufw . — alles Arbeiten , die richtig zu bewältigen , leider erft eine lang¬
jährige Erfahrung lehren kann , deren Aneignung großen Fleiß und rege Auf-
merkfamkeit erfordert .

Bei allen auf dem Bauplatze [ich ereignenden Unfällen , durch die ein
Arbeiter getötet wird oder eine Körperverletzung erleidet , die eine Arbeits¬
unfähigkeit von mehr als 3 Tagen oder den Tod zur Folge hat , hat der den
Bau felbftändig leitende Beamte binnen zwei Tagen der vorgefetzten Dienft-
behörde fchriftliche Anzeige unter Benutzung nachftehenden Formulars zu
machen :
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Neubau

der

Unfall - Anzeige .

m . .

überreicht am (Datum der Abfendung) .

(Für jede verletzte oder getötete Perfon ift ein befonderes Anzeigeformular auszufüllen.)

1) Betrieb , in welchem fich der Un¬
fall ereignet hat .

(Genaue Ortsangabe ufw.)

2 ) Vor - und Zuname der verletzten

oder getöteten Perfon .
Im Betriebe befchäftigt als ?

(Art der Befchaftigung, Arbeitspoften. )
Wohnort , Wohnung , Lebensalter.

(Ungefähre Angabe in Jahren genügt.)

3) Worin befteht die Verletzung ?
(Wird diefelbe vorausfichtlich den Tod oder eine
Erwerbsunfähigkeit von mehr als 13 Wochen

zur Folge haben ? :

4 ) Wo ist die verletzte Perfon unter¬

gebracht ?
(Krankenhaus, Wohnung .)

5) Krankenkaffe , welcher die verletzte
Perfon angehört .

6) Wochentag , Datum , Tageszeit und j
Stunde des Unfalles . 1

7) Veranlaffung und Hergang des
Unfalles .
(Hier ift eine möglichft eingehende Schilderung
des Unfalles zu geben . Insbefondere ift die Werk-
ftätte , in welcher , fowie die Arbeit und die
Mafchine, bei welcher fich der Unfall ereignet
hat, genau zu bezeichnen , geeignetenfalls unter

Beifügung einer erläuternden Handskizze.

8) Augenzeugen des Unfalles .
(Name , Wohnort , Wohnung .)

9) Etwaige Bemerkungen . [
(Z . B . Angabe von Vorkehrungen zur Verhütung ,

ähnlicher Unfälle u . a. m .) i

Ort und Datum Name und Amtscharakter des die Anzeige
erftattenden Beamten.



240

200.
Kranken-

und Unfall -
verficherung .

Uber die zur Anzeige gebrachten Unfälle führen die bauleitenden Beamten
ein Verzeichnis in derfelben Weife , wie es die Polizeibehörden zu führen haben,und zwar folgendermaßen :

1 2 3 4 5 6 7 00 O 10

Lauf.
Nr .

Betrieb , in
welchem fich

der Unfall er-
ereignet hat .

Name (Firma)
des Betriebs¬
unternehmers

Datum
des

Unfalles

Nr .
der

Unfall¬
an¬

zeige

Vor- und Zu¬
name des
Verletzten
(Getöteten)

Art
der

Ver¬
letzung

Wird die Ver¬
letzung vor -
ausfichtlich

den Tod oder
eine Erwerbs¬

unfähigkeit
von mehr als

13 Wochen zur
Folge haben ?

Veran¬
lagung

des
Unfalles

Ift der Unfall
unterfucht ?

(Wenn ja , an
welchem
Tage ?)

Vergl . § 53 ff.
des Unfall -

Verficherungs -
Gefetzes

Bemer¬
kungen

Der förmlichen Unterfuchung (§ 53— 55 des Unfall -Verficherungs -Gefetzes)
werden diejenigen Unfälle unterzogen , durch welche ein Arbeiter getötet ift oder
eine Körperverletzung erlitten hat , die vorauslichtlich den Tod oder eine Erwerbs¬
unfähigkeit von mehr als 13 Wochen zur Folge haben wird . Diefelbe muß
feftftellen :

1 ) die Veranlagung und Art des Unfalles ;
2) die getöteten oder verletzten Perfonen ;
3) die Art der Verletzungen ;
4) den Verbleib der verletzten Perfonen ;
5) die Hinterbliebenen der getöteten Perfonen , die einen Entfchädigungs -

anfpruch gemäß § 6 des Unfall -Verficherungs -Gefetzes erheben können .
Die förmliche Unfallunterfuchung muß fo bald als möglich vorgenommen

werden , darf aber die anfangs erwähnte , binnen 2 Tagen zu erftattende Anzeige
in keinem Falle aufhalten . Zu derfelben wird der Bevollmächtigte der Kranken¬
kaffe , welcher der Getötete oder Verletzte angehörte , zugezogen . Name und
Wohnort des betreffenden Bevollmächtigten muß dem beteiligten Beamten fort¬
laufend bekannt bleiben . Die Unterfuchungsverhandlungen müffen der vor¬
gefetzten Behörde fpäteftens binnen einer Woche , nachdem ihr die Unfallanzeige
zugegangen ift , vorliegen . Der die Unfallunterfuchung vornehmende Beamte hat
auch die den Bevollmächtigten der Krankenkaffen zuftehende Vergütung für
entgangenen Arbeitsverdienft feftzufetzen , für welche der Tagelohnfatz gilt , der
nach den Satzungen der betreffenden Krankenkaffe bei Gewährung der Kranken -
unterftützung an Arbeiter derfelben Lohnklaffe zugrunde gelegt wird . Die feft-
gefetzte Geldforderung reicht der Bauleitende gleichzeitig mit den abgefchloffenen
Verhandlungen bei der vorgefetzten Behörde zur Zahlungsanweisung ein.

Der Kranken - und Unfallverficherung unterliegen alle Perfonen , welche
nicht die Beamteneigenfchaft befitzen , alfo nicht in den Betriebsverwaltungen
des Reiches , eines Bundesftaates oder eines Kommunalverbandes mit feftem Ge-



241

halt angeftellt find , und deren Jahreseinkommen 2000 Mark nicht überfteigt oder
deren Befchäftigung nicht von vornherein auf weniger als eine Woche bemeffen
ift . Ein großer Teil der von der Bauleitung befchäftigten Perfonen wird hier¬
nach verficherungspflichtig fein .

Im übrigen liehe das Krankenverficherungsgefetz vom *5 - J unl *^ 3 /
10 . April 1802 \. . . 17,April 1892

die Anweifung zur Ausführung des Krankenverficherungsgefetzes in Preußen vom 10 . Juli 1892
(Min .-Bl . 1892, S . 301 ) , die Runderlaffe vom 18. Mai 1901 - III . 8650 und vom 28. Juli igos -
III . 1. 790 und das unten genannte Werk 18) ; dann das Unfallverficherungsgefetz vom 6 . Juli i884
(R .-G .-Bl ., S . 69) , vom 28. Mai 1885 ( R .-G .-Bl ., S . 159 ) und vom 11 . Juli 1887 (R .-G .-Bl ., S . 287)
ufw ., befonders auch das unten genannte Werk 50) ; endlich das Gefetz über die Invaliditäts - und
Altersverficherung vom 22. Juni 1889 (R .-G .-Bl., S . 97) ufw . und das in Fußnote 51 angeführte Werk .

40) Anhang zur Dienftanweifung für die Lokalbaubeamten ufw . Berlin 1898. S. 25.
B0) Ebendaf . / S . 30.
5I) Ebendaf . , S. 37 .

Handbuch der Architektur . I . 5- (2-


	Seite 223
	Seite 224
	Seite 225
	Seite 226
	Seite 227
	Seite 228
	Seite 229
	Seite 230
	Seite 231
	Seite 232
	Seite 233
	Seite 234
	Seite 235
	Seite 236
	Seite 237
	Seite 238
	Seite 239
	Seite 240
	Seite 241

